
So verschieden die Arten der „digitalen Mitteilung“ auch sein können, 
so besitzen sie mindestens einen gemeinsamen Nenner: den juristi-
schen Rahmen. Egal, ob klassischer Blog, Profile in sozialen Netzwer-
ken, Podcast oder Videoblog – all diese Onlinepräsenzen müssen die 
für sie geltenden Vorgaben des Gesetzgebers beachten.

Das fängt beim Impressum an, führt über die Datenschutzerklärung, 
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Themen Urheberrecht und Recht am eigenen Bild nicht fehlen.

Abgerundet wird das Grundlagenwissen mit vielerlei Praxistipps, For-
mulierungsmustern und Checklisten, die den Bloggeralltag erleichtern 
und sicherer gestalten sollen.
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Vorwort 

Vorwort 

„Rock the Blog“ – das war das Motto der Bloggerkonferenz auf 
der CeBIT 2016. Seit dem Jahr zuvor, also seit 2015, gehören Be-
treiber von Blogs zur professionellen Zielgruppe der Fachmes-
se der IT-Branche. Allein dieser Umstand zeigt, dass das weite 
Feld der Blogs immer stärker an Bedeutung gewinnt. Mit dem 
Schlagwort „Web 2.0“ wurden unterschiedliche Arten von inter-
aktiven Elementen des Mediums Internet bezeichnet, wie bei-
spielsweise die Kommentarfunktion für Besucher einer Website. 
Über diesen Punkt sind die neuen Technologien im World Wide 
Web schon längst hinaus. So gibt es inzwischen ganz verschiede-
ne Ausprägungen der „digitalen Meinungsäußerung“; zudem sind 
die Nutzer nicht länger auf ein bestimmtes Endgerät beschränkt. 
Aktualisierungen der eigenen oder der Kommentare auf einer 
fremden Website können heutzutage gleichermaßen am Rechner, 
per Tablet oder auch mit nur einem Finger auf dem Smartphone 
ausgeführt werden. Die aktive Teilnahme an den sozialen Medien 
funktioniert ohnehin jederzeit und kinderleicht.

Egal, ob klassischer Blog mittels WordPress, Joomla! o. Ä., Profile 
bei Facebook, Twitter und anderen sozialen Netzwerken, Podcasts 
oder Videoblogs – all diese Onlinepräsenzen müssen die für sie 
geltenden Vorgaben des Gesetzgebers beachten. Und ungeachtet 
der vielen technischen Unterschiede gibt es doch einige Gemein-
samkeiten hinsichtlich des juristischen Rahmens.

Das fängt an beim Impressum, führt über die Datenschutzerklä-
rung, die Inhalte und eventuell eingebundene Werbung bis hin zu 
Fragen der Haftung auf zivil- und strafrechtlichem Gebiet. Aber 
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 Vorwort 

auch dann, wenn man sich vom eigenen Onlineauftritt löst und 
sich aktiv an potenzielle Nutzer wendet, gilt es einiges zu be-
achten. Fragen zu den Voraussetzungen des Mailmarketings sind 
ebenso zu klären, wie solche der Suchmaschinenoptimierung bzw. 
-werbung. Und weil Texte, Bilder bzw. Grafiken oder auch Videos, 
also der eigentliche Content, in Blogs, Podcasts und insbesondere 
in den sozialen Medien eine ganz entscheidende Rolle spielen, dür-
fen natürlich auch das Urheberrecht sowie das Recht am eigenen 
Bild nicht fehlen.

Abgerundet wird das Grundlagenwissen in gewohnter Weise mit 
vielerlei Praxistipps, Formulierungsmustern und Checklisten, die 
den Bloggeralltag erleichtern und sicherer gestalten sollen.

Dieser Ratgeber wendet sich ausdrücklich an juristische Laien. Es 
wird zwar ein wenig technisches, aber kein juristisches Fachwis-
sen vorausgesetzt. Daher wurde so weit wie möglich auf die Ver-
wendung von Zitaten aus Gesetzen oder Gerichtsentscheidungen 
verzichtet. Bei einem Buch solchen Inhalts ist es aber nun einmal 
leider nicht vollständig zu vermeiden, dass an der ein oder an-
deren Stelle auf einen Paragrafen oder auf ein Urteil verwiesen 
wird. Diese Verweise wurden jedoch auf ein „erträgliches“ Min-
destmaß reduziert.

Die Ausführungen in diesem Ratgeber sind allgemeiner Natur 
und können selbstverständlich keine individuelle Rechtsberatung 
ersetzen. Sie haben nicht den Anspruch, konkrete Rechtsfragen 
abschließend, allumfassend und verbindlich zu klären. Erklärtes 
Ziel dieses Ratgebers ist die Vermittlung von Grundlagenwissen, 
um den Bloggeralltag in juristischer Hinsicht einfacher und si-
cherer zu gestalten. In Zweifelsfällen sollte jedoch nicht gezögert 
werden, fachlichen Rat in Anspruch zu nehmen.

Rechtsanwalt Michael Rohrlich
www.ra-rohrlich.de

Würselen, im April 2016
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KAPITEL 1

Überblick

Bereits seit Anfang der 1960er-Jahre gibt es Systeme zur Übertra-
gung von Nachrichten zwischen zwei Computern, die erste „rich-
tige“ E-Mail wurde in Deutschland am 3. August 1981 verschickt. 
Die erste Internetseite ging 1991 online – und ist auch noch heute 
abrufbar (http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html). 
Am 21. März 2016 hat der Kurznachrichtendienst Twitter seinen 
10. Geburtstag gefeiert, der Startschuss für den Marktführer unter 
den sozialen Netzwerken, Facebook, erfolgte bereits am 4. Feb-
ruar 2004.

Seitdem hat sich viel getan; mit schöner Regelmäßigkeit kom-
men neue Techniken, neue Internetauftritte, neue Nutzer hinzu. 
Insbesondere durch die Möglichkeit, Internetseiten nicht nur zu 
konsumieren, sondern sie aktiv mit zu gestalten, hat das World 
Wide Web einen weiteren Schub erhalten und abermals an Be-
deutung gewonnen. Bisweilen mag der Eindruck entstehen, dass 
zahlreiche Onlineangebote bestenfalls verrückte Spielereien oder 
gar vollkommen überflüssig seien. Allerdings öffnet die dezentra-
le Vernetzung von Rechnern überall auf der Welt auch ernsthaften 
und sinnvollen Anwendungsmöglichkeiten Tür und Tor. Moderne 
Bestrebungen, wie beispielsweise das „Internet der Dinge“, „In-
dustrie 4.0“ oder auch „Big Data“, belegen dies eindrücklich.

Mitte der 1990er-Jahre tauchten die ersten Weblogseiten auf, da-
mals zumeist in Form von Onlinetagebüchern privater Natur. Die 
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 Überblick

Onlineenzyklopädie Wikipedia definiert einen Weblog (oder kurz: 
Blog) wie folgt:

„Das oder auch der Blog oder auch Weblog (Wortkreuzung aus 
engl. Web und Log für Logbuch) ist ein auf einer Website geführtes 
und damit meist öffentlich einsehbares Tagebuch oder Journal, in 
dem mindestens eine Person, der Blogger, international auch Web-
logger genannt, Aufzeichnungen führt, Sachverhalte protokolliert 
(postet) oder Gedanken niederschreibt.“
(Quelle: Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Blog, 18.03.2016)

In vielen Fällen besteht ein Blog aus einer chronologisch sortier-
ten Auflistung von Einträgen. Dabei ist die inhaltliche Ausrich-
tung sehr verschieden, sodass sich die einzelnen Beiträge alle auf 
ein oder aber auch auf ganz unterschiedliche Themen beziehen 
können. Die Anfertigung eines Blogs, also das Verfassen und Ver-
öffentlichen von Blogbeiträgen, wird als Bloggen und der Verfas-
ser folglich als Blogger bezeichnet.

Neben Einzelblogs gibt es auch so genannte Onlineaggregatoren. 
Sie dienen als Zugang bzw. Einstieg zu einer Vielzahl von Blogs, 
entweder einer festgelegten Sprache (z. B. Rivva als Zugang zu 
deutschsprachigen Blogs) oder eines bestimmten Themas (z.  B. 
jurablogs.com für juristische Angebote). Aber auch solche Meta-
blogs lassen sich noch einmal zusammenfassen und kategorisie-
ren, wie es etwa in Blogverzeichnissen (z. B. www.bloggerei.de) 
realisiert wird.

1.1 Die verschiedenen Formen des Bloggens
Nun gibt es aber nicht nur Blogs, um sich im World Wide Web 
mitzuteilen. Insbesondere die sozialen Medien, wie Facebook, 
Twitter, WhatsApp etc., bieten simpel zu bedienende und zudem 
auch noch kostenfreie Plattformen für jedermann. Aber auch die-
jenigen, die nicht so gerne schreiben, sondern sich lieber mit Spra-
che und Bildern ausdrücken, finden die für sie passenden Plattfor-
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Die verschiedenen Formen des Bloggens 

men. Ein eigener Videokanal bei YouTube & Co. ist ebenso schnell 
und einfach eingerichtet, wie ein Account bei Instagram. Ein ei-
gener Podcast verlangt zwar ein bisschen mehr Engagement, stellt 
letztlich aber auch kein wirkliches Problem mehr dar.

Weblog/Blog
Obwohl die ersten Blogs bereits ab Mitte der 1990er-Jahre auf-
kamen, sind sie auch heute über zwanzig Jahre später nicht aus 
der Medienlandschaft wegzudenken. Egal, ob privates Online-
tagebuch, Berichterstattung zu einem spezifischen Thema oder 
Kommentierung zu verschiedenen Alltagsmeldungen – alles ist 
vertreten.

Die charakteristischen Merkmale eines „typischen“ Blogs sind ins-
besondere die folgenden:

 ■ Beiträge: Die einzelnen Blogbeiträge werden auch als Posting, 
oder kurz: Post, bezeichnet. Sie bilden den eigentlichen Inhalt 
(engl.: content), also letztlich die Hauptbestandteile eines Blogs. 
Typischerweise werden sie umgekehrt chronologisch aufgelis-
tet, damit sich die aktuellen Einträge stets oben auf der Web-
site befinden. Die älteren Beiträge werden darunter aufgelistet, 
teilweise der besseren Übersicht halber auch auf separaten Ar-
chivseiten.

 ■ Themenbereiche: In aller Regel ist ein Blog in verschiedene 
Themenbereiche unterteilt, in die wiederum die einzelnen Posts 
entsprechend einsortiert werden. Die Gesamtheit aller Posts zu 
einem bestimmten Thema wird als Thread bezeichnet.

 ■ Kommentarfunktion: Blogs sind keine Einbahnstraße, den Be-
suchern wird es daher oftmals ermöglicht, eigene Kommentare 
zu einzelnen Postings zu hinterlassen. Die technische Umset-
zung hierfür variiert durchaus, denn in manchen Fällen können 
nur registrierte Nutzer Kommentare und bisweilen auch nur 
nach Freischaltung durch den Blogbetreiber hinterlassen. In an-


